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Hohe Garantieleistungen
für Grossobjekte-Sicherheit
um jeden Preis?
Grossprojekte sind mit beträchtlichen finanziellen Risiken Verbunden. Das
Bedürfnis der Bauherren nach Absicherung hat zugenommen. Bei der Auf-
tragsvergabe verlangen Bauherren immer umfangreichere Gerantieleis-
tungen zum Schutz vor Risiken bei der Verwirklichung eines Prolektes. Teuer
erkaufte Sicherheiten, wie zum Beispiel durch die übermässige Absicherung
bei Banken oder Versicherungen. gehen zu Lasten der Unternehmen und der
Steuerzahjer, zumal Risiken durch Garantieleistungen nicht kleiner werden.
Damit befasste sich eine Fachtagung.

Haben öffentliche Bauherren übermässige Sicherheitsbedürfnisse?
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Bauunternehmer müssen bei Gross-
projekten immer umfangreichere
Grantieleistungen gegenüber den Bau-
herren erbringen, was viel Geld kosten
kann. Da stellt sich die Frage, ob solche
Absicherungen wirklich dazu beitragen.
gewisse Risiken bei der Ausführung von
Bauvorhaben zu beseitigen. Deshalb
befasste sich eine Tagung des Fachver-
bandes Infra und der Fachgruppe Un-
tertagbau (FGU) des Schweizerischen
Ingenieur- und Architekten-Vereins
(SIA) am 11. November 2008 mit den
«Grantieleistungen für Grossprojekte»;
dazu kamen zahlreiche Vertreter von
Bauherren, Ingenieurbüros, Bauunter-

nehmen, Banken und Versicherungen
nach Zürich.
Eingangs berichete Felix Amberg als
Präsident der FGU über die Einführung
der heutigen Absicherungsinstrumente
vor etwa 15 Jahren im Zusammenhang
mit den grossen Bauvorhaben der Neu-
en Eisenbahn-Transversalen (NEAT); so
fanden die Streitschlichtung und die
Erfüllungsgarantie Eingang in die Aus-
schreibungen als zwei Instrumente, die
bisher nicht oder nur von untergeord-
neter Bedeutung gewesen waren (ver-
gleiche dazu die 10 Thesen der Bauwirt-
schaft zu Sicherheitsleistungen).
Seither sind etwa zehn Jahre vergangen
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Hohe Garantieleistungen 
für Grossobjekte - Sicherheit 
um jeden Preis? 
Grossprojekte sind mit beträchtlichen finanziellen Risiken Verbunden. Das 
Bedürfnis der Bauherren nach Absicherung hat zugenommen. Bei der Auf­
tragsvergabe verlangen Bauherren immer umfangreichere Gerantieleis­
tungen zum Schutz vor Risiken bei der Verwirklichung eines Projektes. Teuer 
erkaufte Sicherheiten, wie zum Beispiel durch die übermässige Absicherung 
bei Banken oder Versicherungen, gehen zu Lasten der Unternehmen und der 
Steuerzahler, zumal Risiken durch Garantieleistungen nicht kleiner werden. 
Damit befasste sich eine Fachtagung. 
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Eingangs berichete Felix Amberg als 
Präsident der FGU über die Einführung 
der heutigen Absicherungsinstrument e 

Bauunternehmer müssen bei Gross­
projekten immer umfangreichere 
Grantieleistungen gegenüber den Bau­
herren erb ringen, was viel Ge ld kosten 
kann. Da ste llt sich die Frage, ob so lche 
Absicherungen w irk lich dazu beit ragen. 
gewisse Risi ken bei der Ausführung von 
Bauvorhaben zu beseitigen. Deshalb 
befasste sich eine Tagung des Fachver­
bandes Infra und der Fachgruppe Un­
t ertagbau {FGU) des Schwe izerischen 
Ingenieur- und Archi t ekten-Vereins 
(SIA) am 11 . November 2008 mit den 
«Grantie leistungen tür Grossprojekte)); 
dazu kamen zah lreiche Vertreter von 
Bauherren, Ingenieurbüros, Bauunter-

vor etwa 15 Jahren im Zusammenhang __ ""':----
mit den grossen Bauvorhaben der Neu- 1#, t..--. 

ARGUSO 
•• t I t ,t: H I U N 

en Eisenbahn-Transversalen (NEAT); so 
fanden di e Streitsch licht ung und die 
Erfül lungsgarant ie Eingan g in die Aus­
schreibungen als zwei Instrumente, die 
bisher nicht oder nur von untergeord ­
neter Bedeutung gewesen waren (ver­
gleiche dazu die 10 Thesen der Sauwirt­
schaft zu Sicherheitsleist ung en). 
Seither sind etwa zehn Jahre vergangen 

A~CUS de' Presse AC ~üdigerstrosse I:::' PC5tfoch (ti·BO? / / j ric.1 

-eI. üLA 388 8? ce Fox CL4 388 8? C 1 'N~VIN. f) 1 9l1s.dl 

;::; .......... .::. 



und eine Standortbestimmung sicher
angezeigt, zumal einzelne der grossen
Vorhaben vertraglich abgeschlossen
oder in Betrieb genommen worden sind.
Dabei muss sich die Schweizer Bauin-
dustrie, das heisst Bauherren, Planer
und Unternehmer, kritisch der Frage
stellen, ob man nur einem allgemeinen
gesellschaftlichen Trend folgend ei-
ne «Versicherung» eingeführt hat, die
nicht unerhebliche finanzielle Mittel
beansprucht, letztlich aber eine vertrau-
ensvolle und zielgerichtete Zusammen-
arbeit der am Projekt Beteiligten zum
Verringern und Vermeiden von Risiken
nicht ersetzen kann?
Das Bedürfnis nach Sicherheit
Anschliessend wurden die einzelnen
Garantieleistungen für Grossprojekte
erläutert (vergleiche besondere Über-
sicht) und ihre Geltungsbereiche ge-
na n nt:

Submissions- oder Bietergrantie von
der Ausschreibung bis zum Vertrags-
abschluss,
Anzahlungs- und Leistungsgarantie
vom Vertragsabschluss bis zur Abnah-
me,
Erfüllungsgarantie von der Vergabe
bis Ablauf der Gewährleistung und

Gewährleistungsgarantie von der Ab-
nahme bis zum Ablauf der Gewähr-
leistung.

Konsequenzen für Bauwirtschaft
Aus der Sicht der Bauwirtschaft wird
ein stetig steigendes Absicherungsbe-
dürfnis der Bauherren festgestellt; Ga-
rantieforderungen sind meist bereits in
der Ausschreibung festgelegt und nur
sehr schwer verhandelbar. Dabei wer-
den nicht nur die gesamten Garantie-
möglichkeiten ausgeschöpft, sondern
sowohl Garantieleistungen erhöht als
auch verschärft. Entsprechend steigen
die Kommissionen von Banken und
Versicherungen zum Erbringen solcher
Garantie leistungen.
Wegen der aktuellen Krise im Finanz-
sektor haben Bauunternehmer immer
mehr Mühe, die notwendigen Sicher-
heitsleistungen zu beschaffen, denn
Banken und Versicherungen vergeben
Kredite und Garantien heute noch

restriktiver als vor wenigen Monaten.
Hohe Garantieforderungen haben für
die Bauunternehmen einen weiteren,
wichtigen Nachteil: Die ausgestellten
Garantien werden auf die Kreditlimi-
te der Unternehmer angerechnet; dies
schränkt die unternehmerische Freiheit
selbst grosser Bauunternehmer unnötig
ein.
Als Beispiele aus der Praxis wurden ge-
nannt:

Bei Ausführung des dritten Bau-
abschnitts der ETH Hönggerberg in
Zürich (1995) wurde eine Erfüllungs-
garantie von 20% des Bauvolumens
von 400 Millionen Franken gefordert,
also 80 Millionen.
Beim Hauptbaulos des Ceneri-Basis-
tunnels mit 1,5 Milliarden Franken
Baukosten wurden 8% Erfüllungsga-
rantie gefordert; das sind bei zehn
Jahren Bauzeit jährlich 12 Millionen
Franken, was sich direkt auf die Kapi-
talkosten der Unternehmen auswirkt.

Dadurch werden die Baukosten unnötig
erhöht und den Bauunternehmen der
Spielraum genommen. Vor allem bei
der Erfüllungsgararitie sollten deshalb
die Unternehmer auf die Vereinbarung
von Reduktionsklauseln bestehen, die
eine stufenweise Ermässigung der Ga-
rantiesumme vorsehen - insbesondere
bei grossen Bauprojekten mit entspre-
chend langen Bauzeiten.

Weniger kostspielige Lösungen
Seitens des Bundesamtes für Strassen
(ASTRA), des grössten öffentlichen
Auftraggebers in der Schweiz, wird
neuerdings keine Erfüllungsgarantie
verlangt - ausser bei Vorauszahlungen
für Betriebs- und Sicherungsanlagen.
Garantien werden erst verlangt, wenn
eine Risikoabschätzung dies nahelegt.
Als Garantiefristen gelten drei und bei
Ausnahmen fünf Jahre.
Nach «Tipps und Tricks für die Praxis»
sind kostengünstigere Alternativen
zu Bank- und Versicherungsgarantien
durchaus möglich. Dazu gehört die
Identifizierung möglicher Ausschrei-
bungs-, Angebots- und Projektabwick-
Iungsrisiken, die Risikominimierung als
«Garantie» von der Ausschreibung bis
zur Projektabwicklung. Alternativen
zur Bestellung von (übermässigen) Si-
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und eine Standortbestimmung sicher 
angezeigt, zumal einzelne der grossen 
Vorhaben vertraglich abgeschlossen 
oder in Betrieb genommen worden sind. 
Dabei muss sich die Schweizer Bauin­
dustrie, das heisst Bauherren, Planer 
und Unternehmer, kritisch der Frage 
stellen, ob man nur einem allgemeinen 
gesellschaftlichen Trend folgend ei­
ne «Versicherung» eingeführt hat, die 

nicht unerhebliche finanzielle Mittel 
beansprucht, letztl ich aber ei ne vertrau­
ensvolle und zielgerichtete Zusammen­
arbeit der am Projekt Beteiligten zum 
Verringern und Vermeiden von Risiken 
nicht ersetzen kann? 
Das Bedürfnis nach Sicherheit 
Anschliessend wurden die einzelnen 
Garantieleistungen für Grossprojekte 
erläutert (vergleiche besondere Über­
sicht) und ihre Geltungsbereiche ge­
nannt: 
• Submissions- oder Bietergrantie von 

der Ausschreibung bis zum Vertrags­
abschluss, 

• Anzahlungs- und Leistungsgarantie 
vom Vertragsabschluss bis zur Abnah­
me, 

• Erfüllungsgarantie von der Vergabe 
bis Ablauf der Gewährleistung und 

• Gewährleistungsgarantie von der Ab­
nahme bis zum Ablauf der Gewähr­
leistung. 

Konsequenzen für Bauwirtschaft 
Aus der Sicht der Bauwirtschaft wird 
ein stetig steigendes Absicherungsbe­
dürfnis der Bauherren festgestellt; Ga­
rantieforderungen sind meist bereits in 
der Ausschreibung festgelegt und nur 
sehr schwer verhandelbar. Dabei wer­
den nicht nur die gesamten Garantie­
möglichkeiten ausgeschöpft, sondern 
sowohl Garantieleistungen erhöht als 
auch verschärft. Entsprechend steigen 
die Kommissionen von Banken und 
Versicherungen zum Erbringen solcher 
Garantieleistungen. 
Wegen der aktuellen Krise im Finanz­
sektor haben Bauunternehmer immer 
mehr Mühe, die notwendigen Sicher­
heitsleistungen zu beschaffen, denn 
Banken und Versicherungen vergeben 
Kredite und Garantien heute noch 

restriktiver als vor wenigen Monaten. 
Hohe Garantieforderungen haben für 
die Bauunternehmen einen weiteren, 
wichtigen Nachteil: Die ausgestellten 
Garantien werden auf die Kreditlimi­
te der Unternehmer angerechnet; dies 
schränkt die unternehmerische Freiheit 
selbst grosser Bauunternehmer unnötig 
ein. 
Als Beispiele aus der Praxis wurden ge­
nannt: 
• Bei Ausführung des dritten Bau­

abschnitts der ETH Hönggerberg in 
Zürich (1995) wurde eine Erfüllungs­
garantie von 20% des Bauvolumens 
von 400 Millionen Franken gefordert, 
also 80 Millionen. 

• Beim Hauptbaulos des Ceneri-Basis­
tunnels mit 1,5 Milliarden Franken 
Baukosten wurden 8 % Erfüllungsga­
rantie gefordert; das sind bei zehn 
Jahren Bauzeit jährlich 12 Millionen 
Franken, was sich direkt auf die Kapi­
talkosten der Unternehmen auswirkt. 

Dadurch werden die Baukosten unnötig 
erhöht und den Bauunternehmen der 
Spielraum genommen. Vor allem bei 
der Erfüllungsgarantie sollten deshalb 
die Unternehmer auf die Vereinbarung 
von Reduktionsklauseln bestehen, die 
eine stufenweise Ermässigung der Ga­
rantiesumme vorsehen - insbesondere 
bei grossen Bauprojekten mit entspre­
chend langen Bauzeiten. 

Weniger kostspielige Lösungen 
Seitens des Bundesamtes für Strassen 
(ASTRA), des grössten öffentlichen 
Auftraggebers in der Schweiz, wird 
neuerdings keine Erfüllungsgarantie 
verlangt - ausser bei Vorauszahlungen 
für Betriebs- und Sicherungsanlagen. 
Garantien werden erst verlangt, wenn 
eine Risikoabschätzung dies nahelegt. 
Als Garantiefristen gelten drei und bei 
Ausnahmen fünf Jahre. 
Nach «Tipps und Tricks für die Praxis» 
sind kostengünstigere Alternativen 
zu Bank- und Versicherungsgarantien 
durchaus möglich. Dazu gehört die 
Identifizierung möglicher Ausschrei­
bungs-, Angebots- und Projektabwick­
lungsrisiken, die Risikominimierung als 
«Garantie» von der Ausschreibung bis 
zur Projektabwicklung. Alternativen 
zur Bestellung von (übermässigen) Si-
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cherheiten sind eine klare Vertragsge-
staltung, wie Vereinbarungen über

einen vorteilhaften Abschlagszah-
lungsmodus (beispielsweise mit 5%
Rückbehalt bei jeder Zahlung),
vorteilhafte Zahlungsmodalitäten
und
eine Konventionaistrafe, allenfalls ge-
koppelt mit einem Bonus sowie
Geltendmachung des Rückbehal-
tungs- und Verrechnungsrechtes.

Regeiwerke
Die Sicherheitsleistung des Unterneh-
mers in der SIA Norm 118 beinhaltet den
Rückbehalt und die Solidarbürgschaft
(10 beziehungsweise 5%). Diese Norm
wird derzeit überarbeitet und wird zum
Vorteil für Planer und Bauunternehmen

keine Erfüllungsgarantie mehr enthal-
ten; dafür soll

der Rückbehalt von 0,3 auf 0,5 Millio-
nen Franken erhöht und
die Dauer der Solidarbürgschaft von
zwei auf fünf Jahre verlängert und auf
zwei Millionen festgelegt werden.

Die Koordination der Bau- und Liegen-
schaftsorgane des Bundes (KBOB) der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
begründet die Grantieforderungen bei
Grossprojekten mit dem sorgfältigen
und verantwortungsvollen Umgang
mit öffentlichen Mitteln. Erhält ein Un-
ternehmer Auszahlungen, denen zum
Zeitpunkt der Zahlung keine Gegenleis-
tung gegenübersteht, sind diese durch
ein Zahlungsversprechen zu sichern,
dafür ist dann eine Garantie zu leisten,
wie beispielsweise bei einer Auszahlung
zum Kauf einer Tunnelvortriebsmaschi-
ne (TVM) einschliesslich Nachläufer
(Bild 1) vor Erbringen einer Gegenleis-
tung. Grundlage für diese Regelungen
beim Bund ist das Handbuch für Haus-
halt und Rechnungsführung (HH+RF)
(Bild 2) herausgegeben am 10. August
2006 von der Eidgenössischen Finanz-
verwaltung (EFV): Die Höhe der Sicher-
stellung muss mindestens die Höhe des
Risikos erreichen; dazu ist die Werthal-
tigkeit der Sicherstellung zu prüfen.
Bei den Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) sind bei Risikoverträgen vor der

Ausschreibung Risikoanalysen vorzu-
nehmen. Es ist mit einem ersten Schritt
zu prüfen, ob nicht mit einer anderen
Gliederung des Vertrages eine Erhö-
hung der Sicherheit erreicht werden
kann. Ausserdem hat man die Höhe der
Erfüllungsgarantie entsprechend den
verschiedenen Leistungsträgern und
unterschiedlichen Bauausführungen
angepasst (Tabelle).

Folgerungen
Abschliessend betonte Michel Buro, Prä-
sident Fachverband Infra, dass die SIA
Norm 118 ein gutes Gleichgewicht zwi-
schen den Interessen der Bauherrschaft
und der Unternehmen sicherstellt. Er fol-
gerte aus den Beiträgen der Tagung:

Die technischen und finanziellen Ri-
siken müssen vor der Ausschreibung
abgeklärt und beurteilt werden und
vor jeder Garantieforderung.
Risiken lassen sich nie ganz ausschlies-
sen, wohl aber abschätzen; das Risiko-
management in der Projekt- als auch
in der Ausführungs- und Abschluss-
phase muss intensiviert werden.
Um die Risiken zu minimieren, sind
Qualitätssicherungssysteme sinnvoll;
sie werden bei der Leistungsgarantie
noch zu selten eingesetzt.
Die Risiken müssen gerecht, ausgegli-
chen und entsprechend den jeweiligen
Fähigkeiten und Möglichkeiten unter
den Parteien aufgeteilt werden.
Die ausschreibenden Stellen müssen
auf die Folgen sensibilisiert werden,
die die Forderungen nach finanzieller
Absicherung auf die Unternehmer ha-
ben.
Die Unternehmer nehmen ihre Verant-
wortung wahr und machen annehm-
bare Gegenvorschläge und bringen
Begründungen dazu.

Diese Fachtagung über Risiken, Sicher-
heiten, Garantien und Gewährleistungen
in der Schweizer Bauwirtschaft hat somit
neue Möglichkeiten und Verbesserungen
aufgezeigt. Die Unternehmen sind bereit,
die möglichen Risiken auf eine verant-
wortungsvolle Art zu versichern, nämlich
mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz
und der nötigen Sorgfalt. GBF
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cherheiten sind eine klare Vertragsge­
staltung, wie Vereinbarungen über 
• einen vorteilhaften Abschlagszah­

lungsmodus (beispielsweise mit 5 % 
Rückbehalt bei jeder Zahlung), 

• vorteilhafte Zahlungsmodalitäten 
und 

• eine Konventionalstrafe, allenfalls ge­
koppelt mit einem Bonus sowie 

• Geltendmachung des Rückbehal­
tungs- und Verrechnungsrechtes. 

Regelwerke 
Die Sicherheitsleistung des Unterneh­
mers in der SIA Norm 118 beinhaltet den 
Rückbehalt und die Solidarbürgschaft 
(10 beziehungsweise 5 %). Diese Norm 
wird derzeit überarbeitet und wird zum 
Vorteil für Planer und Bauunternehmen 

keine Erfüllungsgarantie mehr enthal­
ten; dafür soll 

• der Rückbehalt von 0,3 auf 0,5 Millio­
nen Franken erhöht und 

• die Dauer der Sol idarbürgschaft von 
zwei auf fünf Jahre verlängert und auf 
zwei Millionen festgelegt werden. 

Die Koordination der Bau- und Liegen­
schaftsorgane des Bundes (KBOB) der 
Schweizerisch en Eidgen ossensch aft 
begründet die Grantieforderungen bei 
Grossprojekten mit dem sorgfältigen 
und verantwortungsvollen Umgang 
mit öffentlichen Mitteln. Erhält ein Un­
ternehmer Auszahlungen, denen zum 
Zeitpunkt der Zahlung keine Gegenleis­
tung gegenübersteht, sind diese durch 
ein Zahlungsversprechen zu sichern, 
dafür ist dann eine Garantie zu leisten, 
wie beispielsweise bei einer Auszahlung 
zum Kauf einer Tunnelvortriebsmaschi­
ne (TVM) einschliesslich Nachläufer 
(Bild 1) vor Erbringen einer Gegenleis­
tung. Grundlage für diese Regelungen 
beim Bund ist das Handbuch für Haus­
halt und Rechnungsführung (HH+RF) 
(Bild 2) - herausgegeben am 10. August 
2006 von der Eidgenössischen Finanz­
verwaltung (EFV): Die Höhe der Sicher­
steIlung muss mindestens die Höhe des 
Risikos erreichen; dazu ist die Werthal­
tigkeit der Sicherstellung zu prüfen. 
Bei den Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) sind bei Risikoverträgen vor der 

Ausschreibung Risikoanalysen vorzu­

nehmen. Es ist mit einem ersten Schritt 
zu prüfen, ob nicht mit einer anderen 
Gliederung des Vertrages eine Erhö­
hung der Sicherheit erreicht werden 
kann. Ausserdem hat man die Höhe der 
Erfüllungsgarantie entsprechend den 
versch iedenen Leistungsträgern und 
unterschiedlichen Bauausführungen 
angepasst (Tabelle). 

Folgerungen 

Abschliessend betonte Michel Buro, Prä­
sident Fachverband Infra, dass die SIA 
Norm 118 ein gutes Gleichgewicht zwi­
schen den Interessen der Bauherrschaft 
und der Unternehmen sicherstellt. Er fol­
gerte aus den Beiträgen der Tagung: 
• Die technischen und finanziellen Ri­

siken müssen vor der Ausschreibung 
abgeklärt und beurteilt werden und 
vor jeder Garantieforderung. 

• Risiken lassen sich nie ganz ausschlies­
sen, wohl aber abschätzen; das Risiko­
management in der Projekt- als auch 
in der Ausführungs- und Abschluss­
phase muss intensiviert werden. 

• Um die Risiken zu minimieren, sind 
Qualitätssicherungssysteme sinnvoll; 
sie werden bei der Leistungsgarantie 
noch zu selten eingesetzt. 

• Die Risiken müssen gerecht, ausgegli­
chen und entsprechend den jeweiligen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten unter 
den Parteien aufgeteilt werden. 

• Die ausschreibenden Stellen müssen 
auf die Folgen sensibilisiert werden, 
die die Forderungen nach finanzieller 
Absicherung auf die Unternehmer ha­
ben. 

• Die Unternehmer nehmen ihre Verant­
wortung wahr und machen annehm­
bare Gegenvorschläge und bringen 
Begründungen dazu. 

Diese Fachtagung über Risiken, Sicher­
heiten, Garantien und Gewährleistungen 
in der Schweizer Bauwirtschaft hat somit 
neue Möglichkeiten und Verbesserungen 
aufgezeigt. Die Unternehmen sind bereit, 
die möglichen Risiken auf eine verant­
wortungsvolle Art zu versichern, nämlich 
mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz 
und der nötigen Sorgfalt. • GBF 
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Grundlagen für die Regelungen beim Bund (aus Handbuch HH+RF):

Sicherstellungen sind von der Verwaltungseinheit zu verlangen und
nach Erhalt zu verwalten, in deren Aufgabenbereich das Geschäft fällt.
Es ist jene Sicherstellung zu wählen, die im Einzelfall als die
geeignetste erscheint. Die Verwaltungseinheit teilt dem
Kautionspflichtigen die Höhe und den Zeitpunkt der zu leistenden
Sicherstellung schriftlich mit. Gleichzeitig ist ihm bekanntzugeben, unter
welchen Voraussetzungen seine Sicherstellung verfällt. Wenn die
Voraussetzung, die zur Kautionsstellung Anlass gegeben haben, ganz
oder teilweise dahinf allen, so ist nach Möglichkeit die volle bzw.
teilweise Freigabe der Sicherstellung von der Verwaltungseinheit zu
veranlassen.

Tabelle - Gestaltung der Erfüllungsgarantie bei den SBB - Erfüllungs-
garantie in Prozenten der Bausumme

10 Thesen der Bauwirtschaft zu
Sicherheitsleistungen
Die Schweizer Bauwirtschaft hat vor genau
zehn Jahren im Hinblick auf die grossen
NEAT-Baulose 10 Thesen zu Sicherheitsleis-
tungen bei Bauprojekten verfasst. Der Fach-
verband Infra meint, dass sie noch heute,
insbesondere für öffentliche Bauherren, eine
Lektüre wert sind.

These 1:SlA-Norm 118
Im Grundsatz genügt die SIA-Norm 118, ins-
besondere die Bürgschaft.

These 2: Garantie ist Ausnahmefall
Falls sich überhaupt eine Garantie als not-
wendig erweist, ist in erster Linie die Form der
bedingten Garantie zu wählen. In speziell
risikobehafteten Fällen kann ausnahmsweise
eine abstrakte Garantie zweckmässig sein.
Der Entscheid über das Ziehen einer Garantie
darf nur von den obersten Verantwortlichen
der Bauherrschaft getroffen werden.

These 3: Höhe der Garantien in der Regel
nicht über 5%
In Übereinstimmung mit dem internationa-
len Gebrauch ist die Höhe der Garantien in
der Regel auf 5%, in einem Ausnahmefall
auf höchstens 10% der Werkvertragssumme
zu beschränken.

These 4: Garantie hängt von Risikoanalyse ab
Die Frage, ob überhaupt eine Garantie ge-
rechtfertigt ist und wenn ja in welcher Höhe,
ist im Einzelfall (objektbezogen) nach einer
eingehenden Risikoanalyse festzulegen.

These 5: Degression der Garantie
Im Rahmen des Baufortschrittes sind die Ga-
rantien nach einem im Voraus festgelegten
Plan zu reduzieren (Degression). Nach Bau-
vollendung ist die Garantie bis Ablauf der
Gewährleistungsfrist in eine Solidarbürg-
schaft (Contract Bond) umzuwandeln.

These 6: Zeitpunkt und Dauer einer Garantie
Der sicherheitsleistende Dritte soll für die
Vergabephase eine Erklärung abgeben, wo-
nach er bereit ist, für den Unternehmer im
Fall eines Zustandekommens des Werkver-
trages die geforderte Garantie zu erbringen.
Die Garantie soll ab Baubeginn bis Bauvoll-
endung gelten.

These 7: Keine Bietergarantien
Eine Firma, welche in der Schweiz anbietet,
verpflichtet sich gemäss unserer Gesetzge-
bung bei Abgabe einer Offerte (Vorvertrags-
haftung). Eine Bietungsgarantie (Bid Bond)
ist nach schweizerischem Recht nicht nötig.

These 8: Aufteilung der Garantien bei einem
Konsortium
Innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft (Konsor-
tium) gilt das Prinzip der Quotenhaftung.

These 9: Alternative Lösungen
Der Bauherr soll in der Ausschreibung alter-
native Lösungen der Absicherung zulassen.

These 10: Vertragserfüllungsgarantie des
Bauherrn
Der Bauherr leistet dem Unternehmer im Ge-
genzug vor Baubeginn eine Vertragserfül-
lungsgarantie.

Einzel.
leistungsträger

General-
unternehmer

Total-
unternehmer

Untertagbau (TVM) 12 16 20

Konventioneller Untertagbau,
Spezialtiefbau 8 12 16

Allgemeiner Tiefbau, Hochbau 5 8 12

Beilage A4
5024 Küttigen                      
Auflage unregelmässig 7'130

1080057 / 641.9 / 103'478 mm2 / Farben: 3 Seite 4 16.05.2009

Argus Ref 35280408

Ausschnitt Seite 4 / 5

ARGUSO 
MEDIENBEOBACHTUNG 

ARGUSO 

Grundlagen tür die Regelungen beim Bund (aus Handbuch HH+RF): 

• Sicherstellungen sind von der Verwaltungseinheit zu verlangen und 
nach Erhalt zu verwalten, in deren Aufgabenbereich das Geschäft fällt. 
Es ist jene Sicherstellung zu wählen, die im Einzelfall als die 
geeignetste erscheint. Die Verwaltungseinheit teilt dem 
Kautionspflichtigen die Höhe und den Zeitpunkt der zu leistenden 
Sicherstellung schriftlich mit. Gleichzeitig ist ihm bekanntzugeben, unter 
welchen Voraussetzungen seine Sicherstellung verfällt. Wenn die 
Voraussetzung, die zur Kautionsstellung Anlass gegeben haben, ganz 
oder teilweise dahinfallen, so ist nach Möglichkeit die volle bzw. 
teilweise Freigabe der Sicherstellung von der Verwaltungseinheit zu 
veranlassen. 

Tabelle - Gestaltung der Erfüllungsgarantie bei den SBB - Erfüllungs­
garantie in Prozenten der Bausumme 

Einze/- Genera/- Tota/-
leistungsträger unternehmer unternehmer 

Untertagbau (TVM) 12 

Konventioneller Untertagbau, 
Spezialtiefbau 

Allgemeiner Tiefbau, Hochbau 

10 Thesen der Bauwirtschaft zu 
Sicherheitsleistungen 

8 

5 

Die Schweizer Bauwirtschaft hat vor genau 
zehn Jahren im Hinblick auf die grossen 
NEAT-Baulose 10 Thesen zu Sicherheits leis­
tungen bei Bauprojekten verfasst. Der Fach­
verband Infra meint, dass sie noch heute, 
insbesondere für öffentliche Bauherren, eine 
Lektüre wert sind. 

These 1: SIA-Norm 118 
Im Grundsatz genügt die SIA-Norm 118, ins­
besondere die Bürgschaft. 

These 2: Garantie ist Ausnahmefall 
Falls sich überhaupt eine Garantie als not­
wendig erweist, ist in erster Linie die Form der 
bedingten Garantie zu wählen. In speziell 
risikobehafteten Fällen kann ausnahmsweise 
eine abstrakte Garantie zweckmässig sein. 
Der Entscheid über das Ziehen einer Garantie 
darf nur von den obersten Verantwortlichen 
der Bauherrschaft getroffen werden. 

These 3: Höhe der Garantien in der Regel 
nicht über 5 % 
In Übereinstimmung mit dem internationa­
len Gebrauch ist die Höhe der Garantien in 
der Regel auf 5 %, in einem Ausnahmefall 
auf höchstens 10% der Werkvertragssumme 
zu beschränken. 

These 4: Garantie hängt von Risikoanalyse ab 
Die Frage, ob überhaupt eine Garantie ge­
rechtfertigt ist und wenn ja in welcher Höhe, 
ist im Einzelfall (objektbezogen) nach einer 
eingehenden Risikoanalyse festzulegen. 

16 20 

12 16 

8 12 

These 5: Degression der Garantie 
Im Rahmen des Baufortschrittes sind die Ga­
rantien nach einem im Voraus festgelegten 
Plan zu reduzieren (Degression). Nach Bau­
vollendung ist die Garantie bis Ablauf der 
Gewährleistungsfrist in eine Solidarbürg­
schaft «(ontract Bond) umzuwandeln. 

These 6: Zeitpunkt und Dauer einer Garantie 
Der sicherheitsleistende Dritte soll für die 
Vergabephase eine Erklärung abgeben, wo­
nach er bereit ist, für den Unternehmer im 
Fall eines Zustandekommens des Werkver­
trages die geforderte Garantie zu erbringen. 
Die Garantie soll ab Baubeginn bis Bauvoll­
endung gelten. 

These 7: Keine Bietergarantien 
Eine Firma, welche in der Schweiz anbietet, 
verpflichtet sich gemäss unserer Gesetzge­
bung bei Abgabe einer Offerte (Vorvertrags­
haftung). Eine Bietungsgarantie (Bid Bond) 
ist nach schweizerischem Recht nicht nötig. 

These 8: Aufteilung der Garantien bei einem 
Konsortium 
Innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft (Konsor­
tium) gilt das Prinzip der Quotenhaftung. 

These 9: Alternative Lösungen 
Der Bauherr soll in der Ausschreibung alter­
native Lösungen der Absicherung zulassen. 

These 10: Vertragserfüllungsgarantie des 
Bauherrn 
Der Bauherr leistet dem Unternehmer im Ge­
genzug vor Baubeginn eine Vertragserfül­
lungsgarantie. 
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Submissionsgarantie
Dabei hat der Ausschreibende gegenüber dem Anbieter bei Pflichtverletzung ein Recht auf
Ersatzleistungen, wobei die Garantiesumme zwischen fünf und zehn Prozent des Angebots-
wertes beträgt. Die Submissionsgarantie muss für die Dauer von drei bis sechs Monaten er-
bracht werden mit Tendenz zur Verlängerung insbesondere bei Einsprüchen.

Anzahlungsgarantie
Sie ist üblich bei Vorauszahlungen an den Bauunternehmer zum Beschatten von Baumaterialien
und Baumaschinen (zum Beispiel einer Tunnelvortriebsmaschine), wobei die Höhe der Garantie-
summe der Anzahlungssumme entspricht; so soll sichergestellt werden, dass Vorauszahlungen
nicht zweckentfremdet werden. Reduktionsklauseln senken den Garantiebetrag entsprechend
dem Leistungsfortschritt. Im Generalunternehmer-Bereich wird die Anzahlungsgarantie immer
mehr durch die Schaffung eines Treuhandkontos ersetzt.

Erfüllungsgarantie
Sie deckt den Zeitraum zwischen Baubeginn und Abnahme des Bauwerks ab. Die Höhe der
Garantiesumme beträgt fast durchwegs zehn Prozent der Bausumme mit steigender Tendenz.
Reduktionsklauseln sehen eine stufenweise Ermässigung der Garantiesumme bei grossen Bau-
projekten mit entsprechend langen Bauzeiten vor.

Gewährleistungsgarantie
Sie knüpft lückenlos an die Erfüllungsgarantie an und dient im Wesentlichen der Sicherung
der Kosten für die Mängelbehebung und muss in der Regel fünf Jahre erbracht werden - in
Ausnahmefällen (Fassaden und Dächer) zehn Jahre. Die Gewährleistungsgarantie ersetzt den
Barrückbehalt. Sie wird meist durch den Garant (Bank oder Versicherung) auf erstes Anfor-
dern der Garantiesumme gezahlt, ungeachtet des zugrundeliegenden Werkvertrages und
unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden.
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Submissionsgarantie 
Dabei hat der Ausschreibende gegenüber dem Anbieter bei Pflichtverletzung ein Recht auf 
Ersatzleistungen, wobei die Garantiesumme zwischen fünf und zehn Prozent des Angebots­
wertes beträgt. Die Submissionsgarantie muss für die Dauer von drei bis sechs Monaten er­
bracht werden mit Tendenz zur Verlängerung insbesondere bei Einsprüchen. 

Anzahlungsgarantie 
Sie ist üblich bei Vorauszahlungen an den Bauunternehmer zum Beschaffen von Baumaterialien 
und Baumaschinen (zum Beispiel einer Tunnelvortriebsmaschine), wobei die Höhe der Garantie­
summe der Anzahlungssumme entspricht; so soll sichergestellt werden, dass Vorauszahlungen 
nicht zweckentfremdet werden. Reduktionsklauseln senken den Garantiebetrag entsprechend 
dem Leistungsfortschritt. Im Generalunternehmer-Bereich wird die Anzahlungsgarantie immer 
mehr durch die Schaffung eines Treuhandkontos ersetzt. 

Erfüllungsgarantie 
Sie deckt den Zeitraum zwischen Baubeginn und Abnahme des Bauwerks ab. Die Höhe der 
Garantiesumme beträgt fast durchwegs zehn Prozent der Bausumme mit steigender Tendenz. 
Reduktionsklauseln sehen eine stufenweise Ermässigung der Garantiesumme bei grossen Bau­
projekten mit entsprechend langen Bauzeiten vor. 

Gewährleistungsgarantie 
Sie knüpft lückenlos an die Erfüllungsgarantie an und dient im Wesentlichen der Sicherung 
der Kosten für die Mängelbehebung und muss in der Regel fünf Jahre erbracht werden - in 
Ausnahmefällen (Fassaden und Dächer) zehn Jahre. Die Gewährleistungsgarantie ersetzt den 
Barrückbehalt. Sie wird meist durch den Garant (Bank oder Versicherung) auf erstes Anfor­
dern der Garantiesumme gezahlt, ungeachtet des zugrundeliegenden Werkvertrages und 
unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden. 
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